
Anzeige für Erdaufschlüsse: 
nicht ausgebaute Bohrungen & Grundwassermesstellen 

gem. § 49 WHG und Art. 30 BayWG

1. Antragsteller

Name: Vorname:

Telefon: E-Mail:

Straße, Nr.: Ort, PLZ:

2. Standort der geplanten Bohrung(en)

Straße, Nr.: Ort, PLZ:

Gemarkung:Flur-Nr(n).:

3. Zweck der Bohrung(en)

Geplant ist die Niederbringung von Bohrung(en). Diese dienen folgendem Zweck:

Baugrunderkundung

Anderes:

Spühlbohrung TrockenbohrungBohrverfahren:

Voraussichtlicher Bohrdurchmesser:

Voraussichtliche Bohrtiefe (der tiefsten Bohrung):

Voraussichtlicher Beginn:

m

4. Ausführendes Bohrunternehmen

Telefon: E-Mail:

Ort, PLZ:Straße, Nr.:

Name:

5. Darstellung der Verfüllung der Bohrung(en)

Stück

Zweck der GWM:

kein Ausbau

davon Ausbau zu Grundwassermessstellen (GWM):

Voraussichtlicher Ausbaudurchmesser der GWM:



7. Folgende Planunterlagen sind dieser Bohranzeige beigefügt:
  

- Übersichtslageplan M= ca. 1:25.000 mit Markierung des Vorhabensstandortes 

- Detaillageplan M=1:50.000 oder M=1:1.000 mit Markierung der Bohrpunkte 

- Erwartetes Schichtprofil des Untergrundes 

- Bei Errichtung einer GWM: Ausbaubeschreibung / Ausbauplan 

  

Beachten Sie bitte, dass Ihre Anzeige einen Monat vor Beginn der Arbeiten beim Landratsamt Augsburg eingereicht 

werden muss. Erhalten Sie innerhalb eines Monats keine Freigabe oder Einstellungs-/Beseitigungsanordnung, 

können die Arbeiten wie angezeigt durchgeführt werden. 

  

Die Grundwasserstände für Ihre Region können Sie beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth in Erfahrung bringen: 

poststelle@wwa-don.bayern.de 

  

Es gelten die Hinweise zum Datenschutz unter www.landkreis-augsburg.de/wasserrecht-datenschutz

Ort, Datum Unterschrift

Empfänger: 
  
Landratsamt Augsburg 
Fachbereich 52 
Prinzregentenplatz 4 
86150 Augsburg

oder per E-Mail: 
  
wasserrecht@LRA-a.bayern.de

6. Sonstige Anmerkungen zu der/den geplanten Bohrung(en)
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